
Gesamtschuldnerische Haftung
Für die Verbindlichkeiten aus den Gemeinschaftskonten/- 
depots haften die Kontoinhaber als Gesamtschuldner, d.h. die 
Bank kann von jedem einzelnen Kontoinhaber die Erfüllung 
sämtlicher Ansprüche fordern.

Verfügungsberechtigung

1.		 Einzelverfügungsberechtigung

a) Verfügungsrecht jedes einzelnen Kontoinhabers

Jeder Kontoinhaber darf über die Konten/Depots ohne Mitwir-
kung der/des anderen Kontoinhaber/s verfügen und zulasten 
der Konten/Depots alle mit der Konto-/Depotführung im Zu-
sammenhang stehenden Vereinbarungen treffen, sofern nicht 
nachstehend etwas anderes geregelt ist:

–	� Kreditverträge und Kontoüberziehungen
	� Für den Abschluss und die Änderung von Kreditverträgen zu-

lasten der Konten ist die Mitwirkung aller Kontoinhaber erfor-
derlich. Jedoch ist jeder Kontoinhaber selbständig berechtigt, 
über die auf den Gemeinschaftskonten ggf. eingeräumten 
Kredite jeder Art zu verfügen und von der Möglichkeit vorü-
bergehender Kontoüberziehungen im banküblichen Rahmen 
Gebrauch zu machen.

–	� Termingeschäfte
	� Zum Abschluss und zur Durchführung von Termingeschäften 

zulasten der Konten/Depots bedarf es einer Vereinbarung mit 
allen Kontoinhabern.

–	� Erteilung und Widerruf von Vollmachten
	� Eine Konto-/Depotvollmacht kann nur von allen Kontoinha-

bern gemeinschaftlich erteilt werden. Der Widerruf durch 
einen der Kontoinhaber führt zum Erlöschen der Vollmacht. 
Über den Widerruf ist die Bank unverzüglich und aus Beweis-
gründen möglichst schriftlich zu unterrichten.

–	� Auflösen von Konten und Depots
	� Jeder Kontoinhaber kann einzelne Konten und Depots allein 

auflösen; die Auflösung der gesamten Kontoverbindung kann 
nur durch die Kontoinhaber gemeinschaftlich erfolgen.

–	� Eröffnung weiterer Konten und Depots
	� Jeder Kontoinhaber ist allein berechtigt, weitere Unterkonten/-

depots mit Einzelverfügungsbefugnis für die Kontoinhaber 
unter der für das Gemeinschaftskonto bestehenden Kun-
denstammnummer zu eröffnen. Hierfür gelten ebenfalls die 
Bedingungen für Gemeinschaftskonten/-depots.

b) Widerruf der Einzelverfügungsberechtigung

Jeder Kontoinhaber kann die Einzelverfügungsberechtigung 
eines anderen Kontoinhabers jederzeit der Bank gegenüber mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen. Über den Widerruf ist die 
Bank unverzüglich und aus Beweisgründen möglichst schrift-
lich zu unterrichten. Sodann können alle Kontoinhaber über die 
Konten/Depots nur noch gemeinsam verfügen.

c) Regelung für den Todesfall eines Kontoinhabers

Nach dem Tode eines Kontoinhabers bleiben die Befugnisse 
der anderen Kontoinhaber unverändert bestehen. Jedoch kön-
nen dann die überlebenden Kontoinhaber ohne Mitwirkung der 
Erben des verstorbenen Kontoinhabers die Konten/Depots auf-
lösen.

Die Rechte des verstorbenen Kontoinhabers werden durch des-
sen Erben gemeinsam wahrgenommen. Das Recht zum Wi-
derruf der Einzelverfügungsbefugnis steht jedoch jedem Erben 
allein zu. Widerruft ein Miterbe, bedarf jede Verfügung über die 
Konten/Depots seiner Mitwirkung. Widerrufen sämtliche Miter-
ben die Einzelverfügungsberechtigung eines Kontoinhabers, so 
können sämtliche Kontoinhaber nur noch gemeinschaftlich mit 
sämtlichen Miterben über die Konten/Depots verfügen. Verfü-
gungen sind dann nur noch schriftlich möglich.

2.		 Gemeinschaftliches Verfügungsrecht

a) Gemeinschaftliches Verfügungsrecht der Kontoinhaber

Die Kontoinhaber sind nur gemeinschaftlich über die Konten/
Depots verfügungsberechtigt. Eine Änderung der Verfügungs-
berechtigung kann von den Kontoinhabern nur gemeinschaft-
lich bestimmt werden.

b) Erteilung und Widerruf von Vollmachten

Eine Konto-/Depotvollmacht kann nur von allen Kontoinhabern 
gemeinschaftlich erteilt werden. Der Widerruf durch einen der 
Kontoinhaber führt zum Erlöschen der Vollmacht. Über den 
Widerruf ist die Bank unverzüglich und aus Beweisgründen 
möglichst schriftlich zu unterrichten. Jeder Kontoinhaber ist 
jedoch ohne Mitwirkung der anderen Kontoinhaber berechtigt, 
für seine Befugnisse Vollmacht zu erteilen.

c) Regelung für den Todesfall eines Kontoinhabers

Nach dem Tode eines Kontoinhabers können die anderen Kon-
toinhaber nur gemeinschaftlich mit den Erben des verstorbenen 
Kontoinhabers über die Konten und Depots verfügen oder diese 
auflösen.
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